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1. Fragestellung 

Gefragt ist, ob und, wenn ja, welche Gesetze in Bezug auf die sog. Grundabtretung im aktuell gel-
tenden Bundesberggesetz (BBergG)1 existieren, die vollständig oder in Teilen auf das unter der 
nationalsozialistischen Herrschaft von 1933 bis 1945 erlassene Bergrecht zurückgehen.2 Wurden 
diese Gesetze außerdem nach 1945 angepasst? Wenn ja, wann und in welcher Form? 

2. Einleitung 

Das Bergrecht umfasst die für den Bergbau geltenden besonderen Rechtsvorschriften. Die Grund-
abtretung ist ein Institut des Bergrechts (heute §§ 77 bis 106 BBergG), mit dem fremde Grundstü-
cke durch einen Bergbauberechtigten mit staatlicher Hilfe in Anspruch genommen werden kön-
nen, wenn die Inanspruchnahme für den berechtigten Bergbau notwendig ist (vgl. § 77 Abs. 1 
BBergG). Vor einer möglichen Grundabtretung muss der Bergbauberechtigte sich ernsthaft und 
vergeblich um den „freihändigen Erwerb“ oder eine Nutzungsvereinbarung zu angemessenen Be-
dingungen bemüht haben (§ 79 Abs. 2 BBergG). Grundabtretung bedeutet nicht zwingend Über-
tragung des Eigentums, kann diese jedoch umfassen (vgl. § 78 BBergG). Den Ausgangspunkt der 
Konfliktlage bilden das Aufeinandertreffen der Berechtigung des Bergbauenden zur Gewinnung 
eines Bodenschatzes und dem Interesse der Allgemeinheit an der Gewinnung von Bodenschätzen 
für die Rohstoffversorgung einerseits und die Verfügungsrechte des Eigentümers oder sonst Be-
rechtigten andererseits. „Grundeigene“ Bodenschätze gehören zum Grundstückseigentum (§ 3 
Abs. 2 Satz 1 BBergG). Viele Bodenschätze sind jedoch „bergfrei“ (aufgelistet in § 3 Abs. 3 
BBergG), was bedeutet, dass sich das Eigentum am Grundstück nicht auf sie erstreckt (§ 3 Abs. 2 
Satz 2 BBergG). Es ist deshalb z. B. möglich, dass im Bereich des eigenen Grundstücks Boden-
schätze liegen, für die ein Dritter eine Gewinnungsberechtigung (§ 4 Abs. 6 BBergG) hat. Die In-
anspruchnahme des Fremdgrundstücks kann neben der unmittelbaren Gewinnung aber auch we-
gen sonstiger Tätigkeiten notwendig sein, die zur Errichtung oder Führung eines Gewinnungs- 
oder Aufbereitungsbetriebs gehören (§§ 2 Abs. 1 Nr. 1-3, 77 Abs. 1 BBergG).  

3. Rechtshistorische Wurzeln des Bundesberggesetzes 

Das deutsche Bergrecht ist rechtshistorisch ausgedrückt rein germanischen Ursprungs, das heißt, 
es ist von dem ansonsten starken Einfluss des römischen Rechts auf die Rechtsentwicklung in 
Deutschland nahezu unberührt geblieben.3 Nach Entwicklung eines Gewohnheitsrechts im Mit-
telalter erließen die Landesherren im 14. und 15. Jahrhundert verschriftlichte Bergordnungen, die 
den gewohnheitsrechtlichen und bis heute – allerdings in veränderter Form – geltenden Grund-
satz der Bergbaufreiheit (vgl. o. Abschnitt 2.) enthielten. Danach war der Grundeigentümer ver-
pflichtet, den Bergbau zu dulden, hatte jedoch einen Anspruch auf Vergütung, die entweder 
durch Beteiligung am Bergwerk oder eine laufende Abgabe gewährt wurde.4 Zugleich galt das 

 

1 https://www.gesetze-im-internet.de/bbergg/index.html. 

2 Eine ähnliche Frage wurde im Jahr 2013 als Schriftliche Frage an die Regierung gestellt, s. Frage und Antwort 
in: BT-Drs. 17/1435, 12.07.2013, S. 33 f., https://dserver.bundestag.de/btd/17/143/1714359.pdf. 

3 Kühne, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, Vor § 1, Rn. 1. 

4 Kühne, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, Vor § 1, Rn. 2. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bbergg/index.html
https://dserver.bundestag.de/btd/17/143/1714359.pdf
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sog. Landesregal, wonach allein die Landesherren über besonders bedeutsame Bodenschätze ver-
fügen durften.5  

Erst mit Einführung des Allgemeinen Berggesetzes für die Preußischen Staaten (ABG)6 im Jahr 
1865 bedeutete die dort statuierte Bergbaufreiheit, dass jedermann das Recht und den Anspruch 
gegen den Staat hat, das Bergwerkseigentum verliehen zu bekommen.7 Zugleich waren be-
stimmte, bedeutsame Mineralien – im Wesentlichen dieselben, die zuvor vom Landesregal erfasst 
waren – von der Verfügungsfreiheit des Grundeigentümers ausgeschlossen.8 Dem Bergbau wurde 
mit dem ABG grundsätzlicher Entfaltungsvorrang gegenüber dem Grundeigentum und öffentli-
chen Verkehrswegen beigemessen.9 Die Rolle des Staates beschränkte sich auf eine Aufsichts- 
und Ordnungsfunktion. So spiegelte das Gesetz insgesamt die Wirtschaftsauffassung des Libera-
lismus wider.10 Die meisten anderen deutschen Länder (Baden, Bayern, Hessen, Württemberg) 
nahmen sich das preußische ABG als Vorbild für ihre eigenen Berggesetze.11 Ein erster sog. (un-
echter) Staatsvorbehalt12 wurde 1907 eingeführt, da es zu Monopolbildungen bei den Bergbaube-
rechtigungen bei Steinkohle, Steinsalz sowie Kali-, Magnesia- und Borsalzen und zu Spekulatio-
nen kam.13 Weitere (echte) Staatsvorbehalte14 folgten in Preußen (wie schon zuvor in anderen 
Ländern), sodass bald „die zentralen Bodenschätze unter ein staatliches Konzessionssystem ge-
stellt“ waren.15  

Kennzeichen der nationalsozialistischen Berggesetzgebung war zwischen 1933 und 1945 die 
weitere Einschränkung der unternehmerischen Freiheit im Interesse der Aufrüstung und 

 

5 Kühne, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, Vor § 1, Rn. 2; von Hammerstein, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, § 3, Rn. 8. 

6 Gesetz-Sammlung für die Königlich-Preußischen Staaten, 1865, Nr. 30, S. 705-760, im Volltext bereitgestellt 
durch das LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte, Internetportal „Westfälische Geschichte“, König-
reich Preußen: "Allgemeines Berggesetz für die Preußischen Staaten", https://www.lwl.org/westfaelische-ge-
schichte/que/normal/que1088.pdf (Hauptseite s. https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Inter-
net/finde/langDatensatz.php?urlID=1088&url_tabelle=tab_quelle). 

7 Von Hammerstein, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, § 3, Rn. 8. 

8 Kühne, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, Vor § 1, Rn. 6.  

9 Kühne, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, Vor § 1, Rn. 6. 

10 Kühne, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, Vor § 1, Rn. 8. 

11 Kühne, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, Vor § 1, Rn. 9. 

12 „Unechter“ Staatsvorbehalt bedeutet, dass der Staat sich das Bergwerkseigentum selbst verleihen konnte und 
musste. Beim „echten“ Staatsvorbehalt – s. sogleich – hat dagegen der Staat das Bergwerkseigentum ipso iure 
(aus dem Gesetz selbst heraus) inne. 

13 Kühne, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, Vor § 1, Rn. 13; Von Weschpfennig, in: Strukturen des Bergrechts: Verfas-
sungs- und verwaltungsdogmatische Grundfragen im Lichte des Eigentums-, Umwelt- und Ressourcenschutzes, 
2022, S. 13 f. 

14 S. Fn. 12. 

15 Von Weschpfennig, in: Strukturen des Bergrechts: Verfassungs- und verwaltungsdogmatische Grundfragen im 
Lichte des Eigentums-, Umwelt- und Ressourcenschutzes, 2022, S. 14. 

https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/que/normal/que1088.pdf
https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/que/normal/que1088.pdf
https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=1088&url_tabelle=tab_quelle
https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=1088&url_tabelle=tab_quelle
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maximalen Förderung der Rohstoffversorgung.16 Dies geschah durch den Erlass von Nebengeset-
zen17 und punktuelle Eingriffe in das AGB. Im ABG wurden mit dem Gesetz zur Änderung berg-
gesetzlicher Vorschriften vom 24. September 193718 weitere Bodenschätze unter Staatsvorbehalt 
gestellt. Die Änderung bei der hier gegenständlichen Grundabtretung erläutert sogleich Abschnitt 
4. 

Einige Nebengesetze des Nationalsozialismus bestanden nach 1945 zunächst fort, wurden aber 
mittlerweile von neuen Gesetzen abgelöst (Lagerstättengesetz:19 ersetzt durch das Geologiedaten-
gesetz – GeolDG – vom 19. Juni 202020, im BBergG ersetzen die §§ 107 ff. zu Baubeschränkungen 
die Verordnung über Baubeschränkungen zur Sicherung der Gewinnung von Bodenschätzen vom 
28. Februar 193921 und die §§ 35 ff. zur Zulegung ersetzen die Verordnung über die Zulegung von 
Bergwerksfeldern vom 25. März 193822). In der Zeit ab 1945 galt das Preußische ABG zunächst 
über Jahrzehnte, auch nach der grundsätzlichen Rechtsbereinigung des vorkonstitutionellen Bun-
desrechts im Jahr 1958,23 in seiner Fassung von 1937 fort. Auch die Bundesländer behielten ihr 
Landesbergrecht bei. Sie wurden zugleich aber territorial neu zugeschnitten, sodass beispiels-
weise in Niedersachsen vier Landesberggesetze einschlägig waren.24 Das Entstehen des 

 

16 Kühne, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, Vor § 1, Rn. 18; Von Weschpfennig, in: Strukturen des Bergrechts: Verfas-
sungs- und verwaltungsdogmatische Grundfragen im Lichte des Eigentums-, Umwelt- und Ressourcenschutzes, 
2022, S. 15. 

17 Die Nebengesetze zum ABG waren: Lagerstättengesetz vom 4. Dezember 1934, RGBl. I 1223; Gesetz zur Erschlie-
ßung von Bodenschätzen vom 1. Dezember 1936, RGBl. I 999; Verordnung über Baubeschränkungen zur Siche-
rung der Gewinnung von Bodenschätzen vom 28. Februar 1939, RGBl. I 381; Verordnung über den Zusammen-
schluß von Bergbauberechtigten vom 23. Juli 1937, RGBl. I 883; Verordnung über die Zulegung von Bergwerks-
feldern vom 25. März 1938, RGBl. I 345; Gesetz zur Überleitung des Bergwesens auf das Reich vom 28. Februar 
1935 (RGBl. I 315) und Gesetz über den Aufbau der Reichsbergbehörden vom 30.09.1942, RGBl. I 603 – s. 
Kühne in: BBergG, 3. Aufl. 2023, Vor § 1, Rn. 17. 

18 Preußische Gesetzessammlung Nr. 16, ausgegeben am 4. Oktober 1937, bereitgestellt von der Nationalbibliothek 
Polens, zugleich Bibliothek der Jagiellonen-Universität in Krakau (Uniwersytet Jagielloński), 
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/531817/edition/506155/content (Hauptseite s. 
https://www.jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/459292/edition/506137#structure). 

19 Vgl. Fn. Fehler! Textmarke nicht definiert.; Text auf Juris.de abrufbar: https://www.ju-
ris.de/perma?d=BJNR012230934BJNE000200326. 

20 https://www.gesetze-im-internet.de/geoldg/; zur Begründung der Ablösung des vorkonstitutionellen Lagerstät-
tengesetzes vgl. Gesetzentwurf BR-Drs. 13/20, S. 1 ff.; https://dserver.bundestag.de/brd/2020/0013-20.pdf. 

21 RGBl. I 381. 

22 RGBl. I 345. 

23 Gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Sammlung des Bundesrechts vom 10. Juli 1958 (BGBl. I S. 437), s. 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzei-
ger_BGBl&jumpTo=bgbl158s0437.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl158s0437.pdf%27%5D_
_1705326359459, wurde das Bundesrecht neu festgestellt in einem besonderen „Bundesgesetzblatt Teil III" ver-
kündet. Das dort nicht verkündete Recht wurde außer Kraft gesetzt. Das Bundesgesetzblatt III ist in elektronischer 
Form nicht verfügbar (vgl. Antwort des Bundesamts für Justiz, Az. I 5 - 1530/2 - A 2 - 895/2020, auf eine informa-
tionsrechtliche Anfrage vom 11. Juli 2020, https://fragdenstaat.de/anfrage/einsicht-bundesgesetzblatter-teil-iii/). 

24 Kühne, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, Vor § 1, Rn. 20. 

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/531817/edition/506155/content
https://www.jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/459292/edition/506137#structure
https://www.juris.de/perma?d=BJNR012230934BJNE000200326
https://www.juris.de/perma?d=BJNR012230934BJNE000200326
https://www.gesetze-im-internet.de/geoldg/
https://dserver.bundestag.de/brd/2020/0013-20.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl158s0437.pdf#__bgbl__//*%5B@attr_id='bgbl158s0437.pdf'%5D__1705326359459
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl158s0437.pdf#__bgbl__//*%5B@attr_id='bgbl158s0437.pdf'%5D__1705326359459
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl158s0437.pdf#__bgbl__//*%5B@attr_id='bgbl158s0437.pdf'%5D__1705326359459
https://fragdenstaat.de/anfrage/einsicht-bundesgesetzblatter-teil-iii/
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Gesetzentwurfs für ein Bundesberggesetz von 1977 wurde durch die weitere landesgesetzgeberi-
sche Tätigkeit25 mit der Folge „eine[r] letztlich kaum noch zu überblickende[n] Rechtszersplitte-
rung“ sowie durch die Kohlenkrise26 forciert.27 Die Reform hatte das vornehmliche Ziel der „Ver-
einheitlichung und Neuordnung des gesamten Bergrechts in der Bundesrepublik Deutschland, 
insbesondere der Regeln für die Aufsuchung und Gewinnung von Bodenschätzen.“28 Zur Neure-
gelung der Grundabtretung statuierte der Entwurf vom 9. Dezember 1977: 

  „Die Grundabtretung dagegen muß nahezu im gesamten Umfang einer Neugestaltung unter-
worfen werden (§§ 76 bis 104). In Anbetracht ihres enteignungsrechtlichen Charakters müs-
sen nämlich insbesondere Zulässigkeitsvoraussetzungen und Entschädigungsfragen den Er-
fordernissen des Artikels 14 GG vergleichbaren nachkonstitutionellen Regelungen angepaßt 
werden.“29 

Die Darstellung der Grundabtretung von 1980 im vertikalen (historischen) Rechtsvergleich folgt 
in Abschnitt 4. 

4. Die Regelung der Grundabtretung von 1937 im Vergleich zu heute 

4.1. Änderungshistorie des § 79 BBergG 

Im Nationalsozialismus wurde mit dem Gesetz zur Änderung berggesetzlicher Vorschriften vom 
24. September 193730 hinsichtlich der Grundabtretung lediglich § 136 Abs. 2 ABG geändert. Um 
zu veranschaulichen, wie sich die Normen rein anhand des Wortlauts vom preußischen ABG 
über die nationalsozialistische Änderung hin zum jetzigen Bergrecht verändert haben, ist in der 
folgenden Tabelle links die Regelung des preußischen ABG, mittig die Änderung zur Zeit des Na-
tionalsozialismus und rechts die heutige Regelung (in Auszügen) wiedergegeben:31  

  

 

25 Im Einzelnen s. Kühne, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, Vor § 1, Rn. 23 ff. 

26 Im Überblick vgl. Czierpka, in: ApuZ, 1-3/2019, v. 4. Januar 2019,  https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/a-
puz/283262/der-ruhrbergbau/. 

27 Von Weschpfennig, in: Strukturen des Bergrechts: Verfassungs- und verwaltungsdogmatische Grundfragen im 
Lichte des Eigentums-, Umwelt- und Ressourcenschutzes, 2022, S. 15. 

28 Entwurfsbegründung in BT-Drs. 8/1315, v. 9. Dezember 1977, S. 1, https://dserver.bundes-
tag.de/btd/08/013/0801315.pdf. 

29 Entwurfsbegründung in BT-Drs. 8/1315, v. 9. Dezember 1977, S. 71 (Hervorhebungen durch Autorin), 
https://dserver.bundestag.de/btd/08/013/0801315.pdf. 

30 S. Fn. 18. 

31 Hervorhebungen durch Autorin. 

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/283262/der-ruhrbergbau/
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/283262/der-ruhrbergbau/
https://dserver.bundestag.de/btd/08/013/0801315.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/08/013/0801315.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/08/013/0801315.pdf
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ABG  

in der Fassung vom 24. Juni 
1865 (Gesetz-Sammlung für 
die Königlichen Preußischen 
Staaten Nr. 30, ausgegeben am 
19. Juli 1865) 

Gesetz zur Änderung bergge-
setzlicher Vorschriften vom 
24. September 1937  

(Preußische Gesetzsammlung 
Nr. 16, ausgegeben am 4. Ok-
tober 1937) 

Bundesberggesetz  

vom 13. August 1980 (BGBl. I 
S. 1310), das zuletzt durch Ar-
tikel 4 des Gesetzes vom 22. 
März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
88) geändert worden ist 

„§ 136 

Die Abtretung darf nur aus 
überwiegenden Gründen des 
öffentlichen Interesses versagt 
werden. 

Zur Abtretung des mit Wohn-, 
Wirthschafts- oder Fabrikge-
bäude bebauten Grund und 
Bodens und der damit in Ver-
bindung stehenden eingefrie-
digten Hofräume kann der 
Grundbesitzer gegen seinen 
Willen niemals angehalten 
werden.“ 

 

[Abs. 1 gleichbleibend wie 
links im ABG] 

„§ 136 Abs. 2 erhält folgende 
Fassung: 

(2) Zur Abtretung des mit 
Wohn-, Wirtschafts- oder Fab-
rikgebäuden bebauten Grund 
und Bodens und der damit in 
Verbindung stehenden einge-
friedeten Hofräume kann der 
Grundbesitzer gegen seinen 
Willen nur verpflichtet wer-
den, wenn der Wirtschaftsmi-
nister aus überwiegenden 
Gründen des öffentlichen Inte-
resses zugestimmt hat; in die-
sem Falle ist der Bergwerksbe-
sitzer berechtigt und auf Ver-
langen des Grundeigentümers 
verpflichtet, das Eigentum der 
bezeichneten Grundstücke zu 
erwerben.“ 

§ 79 Voraussetzungen für die 
Zulässigkeit der Grundabtre-
tung 

(1) Die Grundabtretung ist im 
einzelnen Falle zulässig, wenn 
sie dem Wohle der Allgemein-
heit dient, insbesondere die 
Versorgung des Marktes mit 
Rohstoffen, die Erhaltung der 
Arbeitsplätze im Bergbau, der 
Bestand oder die Verbesserung 
der Wirtschaftsstruktur oder 
der sinnvolle und planmäßige 
Abbau der Lagerstätte gesi-
chert werden sollen, und der 
Grundabtretungszweck unter 
Beachtung der Standortgebun-
denheit des Gewinnungsbe-
triebes auf andere zumutbare 
Weise nicht erreicht werden 
kann. 
[…] 

(3) Die Abtretung eines Grund-
stücks, das bebaut ist oder mit 
einem bebauten Grundstück in 
unmittelbarem räumlichem 
Zusammenhang steht und ein-
gefriedet ist, setzt ferner die 
Zustimmung der nach Landes-
recht zuständigen Behörde vo-
raus. Die Zustimmung darf nur 
aus überwiegenden öffentli-
chen Interessen unter Berück-
sichtigung der Standortgebun-
denheit des Vorhabens erteilt 
werden.“ 
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Der Gesetzentwurf von 1977 beurteilte die neu entworfene Grundabtretung im Vergleich zur vori-
gen Rechtslage so: 

  „Das Institut der bergrechtlichen Grundabtretung wird im Prinzip dem geltenden Bergrecht 
entnommen. Die Ausgestaltung der bergrechtlichen Grundabtretung im vorliegenden Entwurf 
weicht aber in zwei wesentlichen Punkten von dem geltenden Recht ab:  

  – Die Rechtsnatur der Grundabtretung nach geltendem Recht ist umstritten. Dabei stehen sich 
die Auffassung, wonach die Grundabtretung – jedenfalls unter der Herrschaft des Artikel 14 
GG – eine Enteignung und die wohl noch herrschende Ansicht gegenüber, daß die Grundab-
tretung als bloße Inhaltsbeschränkung des Grundeigentums ein privatrechtliches, nachbar-
rechtliches Institut darstellt. Der vorliegende Gesetzentwurf erledigt diese Streitfragen und 
insbesondere ihre verfassungsrechtlichen Implikationen dadurch, daß das Grundabtretungs-
verfahren unter Anwendung der zu Artikel 14 GG entwickelten und anerkannten Grunds-
ätze ausgestaltet worden ist, wobei die einzelnen Regelungen, soweit es nach den Zwecken 
der bergrechtlichen Grundabtretung möglich ist, an die Enteignungsregelung anderer Bundes-
gesetze (Bundesbaugesetz, Landbeschaffungsgesetz) angeglichen werden.  

  – Entsprechend dem Geltungsbereich dieses Gesetzes finden die Regelungen über die berg-
rechtliche Grundabtretung auch zugunsten aller Betriebe Anwendung, in denen grundeigene 
Bodenschätze gewonnen werden.“32 

Mit der obigen tabellarischen Wiedergabe des § 79 BBergG und der beiden Vorgängernormen ist 
die heutige Regelung der Grundabtretung natürlich keinesfalls abschließend beschrieben. Insge-
samt regeln die §§ 77 bis 106 BBergG die Grundabtretung. Es wird aber schon mit Blick auf § 79 
BBergG und § 136 ABG (1937) deutlich, dass vom Wortlaut des § 136 ABG kaum mehr als Bruch-
teile übriggeblieben sind. Die Grundabtretung besteht heute aus zahlreicheren und deutlich aus-
führlicheren Vorschriften als zu preußischen und nationalsozialistischen Zeiten (die wesentli-
chen preußischen Vorschriften zur Grundabtretung des ABG neben dem BBergG s. im Anhang 
unter 6.). Zuzugeben ist, dass der Grundbegriff der „Grundabtretung“ beibehalten wurde. Auch 
die Kernstruktur „Interessenausgleich“ zwischen öffentlichem Interesse am Ressourcenabbau 
und privatem Interesse daran, über den eigenen Grund und Boden selbst frei zu verfügen, ist 
gleichgeblieben. Es werden zudem jeweils gleichlautende unbestimmte Rechtsbegriffe (Allge-
meinwohl; öffentliches Interesse) verwendet. Der zu lösende Interessenkonflikt geht jedoch heute 
erstens von anders bestimmten öffentlichen Interessen aus (dazu 4.2.) und steht zweitens verfah-
renstechnisch und verfassungsrechtlich unter ganz anderen Vorzeichen (4.3. und 4.4.). 

4.2. Wortlaut und Auslegung im rechtsstaatlichen Kontext 

Kennzeichen nationalsozialistischer Rechtssetzung war es, unter dem Schein der Rechtsstaatlich-
keit gezielt unbestimmte Rechtsbegriffe zur Willkürherrschaft einzusetzen.33 Dem wirkt heute 

 

32 BT-Drs. 8/1315, v. 9. Dezember 1977, S. 125 (Hervorhebungen durch Autorin), https://dserver.bundes-
tag.de/btd/08/013/0801315.pdf. 

33 Dazu z. B. Safferling/Dauner-Lieb, in: NJW 2023, 1038 (1044): „Gesetze und Urteile aus der Zeit des Nationalso-
zialismus“ ließen „erkennen, wie unter Beibehaltung der perfekten juristischen Form willkürliches Unrecht 
durchbricht“. 

https://dserver.bundestag.de/btd/08/013/0801315.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/08/013/0801315.pdf
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auch aus dieser historischen Lehre heraus das Bestimmtheitsgebot aus Art. 20 Abs. 3 GG, mani-
festiert in zahlreichen einfachgesetzlichen Regelungen, entgegen. Hieran werden somit auch die 
unbestimmten Rechtsbegriffe in § 79 BBergG gemessen und bekommen schon deshalb eine an-
dere Bedeutung. Zur konkreten verfassungsrechtlichen Beurteilung des Bundesverfassungsge-
richts s.u. Abschnitt 5. 

Vor diesem Hintergrund sind die Begrifflichkeiten mit der historischen Norm nicht mehr ver-
gleichbar. § 79 BBergG fordert als Grundvoraussetzung den Rechtfertigungsgrund, dass die 
Grundabtretung nur zum „Wohl der Allgemeinheit“ (vormals „öffentliches Interesse“, § 136 Abs. 
1 ABG) erfolgen kann. Das Wohl der Allgemeinheit ist mit den denkbaren Allgemeinwohlzwe-
cken („insbesondere…“) weiter ausgeführt. Diese Ausformungen sind seit einer Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts von 2013 auch nicht mehr nur als Beispiele mit Raum für weitere All-
gemeinwohlzwecke zu lesen, sondern als abschließende Aufzählung (dazu näher s.u. Abschnitt 
5.). Zudem muss eine Gesamtabwägung der Belange stattfinden (s. näher Abschnitt 5.). Das Er-
gebnis muss verhältnismäßig, also zum Zweck der Errichtung und Führung des angestrebten Be-
triebs geeignet, mangels milderer Alternativen erforderlich und in der Abwägung angemessen 
sein (einfachgesetzlich widergespiegelt in § 79 Abs. 1: „auf andere zumutbare Weise nicht er-
reicht werden kann“).34  

Der weitere unbestimmte Rechtsbegriff des öffentlichen Interesses, welchem gedient sein muss, 
um bebauten Grund und Boden mit einer Grundabtretung zu belegen (§ 79 Abs. 3 BBergG), ist im 
öffentlichen Recht ein Grundbegriff und hinlänglich etabliert. Er ist durch anerkannte Ausle-
gungsmethoden in seinem jeweiligen Kontext bestimmbar. Dieser Kontext ist, wie sich auch kon-
kret an der Garzweiler-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 201335 zeigt, maßgeblich 
für die Begriffsbestimmung und hat nichts mehr mit dem Kontext einer im Jahr 1937 bestehen-
den nationalsozialistischen Willkürherrschaft zu tun. Bei der Grundabtretung bebauter Grundstü-
cke muss das mit § 79 Abs. 3 BBergG geforderte öffentliche Interesse von besonderem Gewicht 
im Verhältnis zu den bereits notwendigen Allgemeinwohlzwecken des § 79 Abs. 1 BBergG sein.36 
Eine qualitative Abstufung des öffentlichen Interesses findet sich im § 136 Abs. 1 und 2 ABG 
(1937) nicht. Zur Grundabtretung als ein Enteignungstatbestand im Sinne von Art. 14 Abs. 3 GG 
wird im Übrigen vielfach vertreten, dass in der heutigen Konzeption der Schutzzweck zusätzlich 
zum „Allgemeinwohlzweck“ auch das private Interesse des Bergbauberechtigten an dessen eige-
nem Grundrecht aus Art. 14 GG zu berücksichtigen sei, welches aus seinem Bergwerkseigentum 
und der Bergbauberechtigung fließe. So entspreche die Konstellation nicht der „klassischen Ent-
eignung“ zugunsten öffentlicher Interessen, sondern werde zugleich überlagert von einem nach-
barrechtlichen Konflikt zweier Grundrechtsträger, 37 was die Position des Bergbauberechtigten 

 

34 Greinacher, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, § 79, Rn. 24. 

35 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 17. Dezember 2013 - 1 BvR 3139/08 -, 
https://www.bverfg.de/e/rs20131217_1bvr313908.html. 

36 Greinacher, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, § 79, Rn. 37. 

37 So Greinacher, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, § 79, Rn. 6 ff. Vgl. ebenso die Ansichten der Bundesregierung und Bei-
geladenen (Grundabtretungsbegünstigte) im Verfahren um Garzweiler II, s. Wiedergabe in BVerfG, Urteil des 
Ersten Senats vom 17. Dezember 2013 - 1 BvR 3139/08 -, Rn. 106, 142 f., 
https://www.bverfg.de/e/rs20131217_1bvr313908.html. Vgl. auch oben unter 4. Gesetzentwurf BT-Drs. 8/1315, 
v. 9. Dezember 1977, S. 125. 

https://www.bverfg.de/e/rs20131217_1bvr313908.html
https://www.bverfg.de/e/rs20131217_1bvr313908.html
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stärken würde. Diese Ansicht bietet damit noch ein weiteres Argument gegen eine Parallelität der 
Grundabtretungsvorschrift 1937 und heute: So sollte die unternehmerische Freiheit (Eigentums-
freiheit) damals ja gerade in den Hintergrund gerückt werden und war nicht Schutzzweck des 
Bergrechts (s.o. unter Abschnitt 3.). 

4.3. Verfahrenskonzept und Kontext 

Des Weiteren beinhalten die §§ 77 bis 106 BBergG heute zahlreiche Verfahrensvorschriften. Die 
Grundabtretung folgt den Grundsätzen eines rechtsstaatlichen Verfahrens im Sinne von Art. 20 
Abs. 3 und Art. 19 Abs. 4 GG (zu Mängeln und gerichtlicher Stärkung des Rechtsschutzes für die 
Betroffenen durch das Bundesverfassungsgericht s. Abschnitt 5.). Das Verfahren gem. § 136 
Abs. 2 ABG (1937) begrenzte sich dagegen auf die Zustimmung zur Grundabtretung durch einen 
einzelnen Minister. Heute hingegen entscheidet eine Behörde im förmlichen Verwaltungsverfah-
ren, dessen Kernstück eine mündliche Verhandlung ist (§§ 105 BBergG, 66 ff. Verwaltungsver-
fahrensgesetz).38 Die nachhaltige Allgemeinwohldienlichkeit einer erfolgten Grundabtretung wird 
abgesichert durch Ausführungsfristen (§ 81 Abs. 1 Satz 2 und § 95 BBergG) und Sanktionsmög-
lichkeiten (Aufhebung der Grundabtretung, § 96 BBergG).39 Die spezifisch enteignungsrechtliche 
Abwägung ist gerichtlich am Maßstab von Art. 14 GG voll überprüfbar.40 

4.4. Bundesverfassungsgericht zu historischen Normen und Fazit 

Ein besonderes Indiz gegen die Annahme nationalsozialistischen Gedankenguts besteht, wenn 
der historische Ursprung des Tatbestands (wie hier) noch weiter, nämlich bis mindestens ins Jahr 
1865, zurückgeht. Das Bundesverfassungsgericht äußerte sich in diesem Sinne zur Frage natio-
nalsozialistischen Gedankenguts in heutigen Gesetzen betreffend den Untreue-Straftatbestand 
gem. § 266 Abs. 1 Strafgesetzbuch. Dieser besteht bis heute wortgleich zur nationalsozialistischen 
Regelung fort. Zwar habe der 1933 „relativ weit und abstrakt gefasste Wortlaut […] eine extensive 
Handhabung des Tatbestands im Sinne nationalsozialistischer Vorstellungen […]“ erlaubt.41 Das 
Gericht kam aber zu dem Schluss: 

  „[…] auch in Anbetracht der vor das Jahr 1933 zurückreichenden Geschichte des Tatbe-
stands […] können die der Untreuestrafbarkeit zu Grunde liegenden Wertungen nicht als nati-
onalsozialistisches Gedankengut angesehen werden. Der Umstand, dass der Begriff der Treue 
[…] im Nationalsozialismus missbraucht worden ist, führt nicht zu einer anderen Beurtei-
lung. Die mehrfache Befassung des Deutschen Bundestags mit dem Untreuetatbestand seit 

 

38 Dazu und Näheres zum Verfahren Greinacher, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, § 105, Rn. 10 ff. 

39 Vgl. Greinacher, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, § 79, Rn. 3. 

40 Vgl. Greinacher, in: BBergG, 3. Aufl. 2023, § 79, Rn. 3 ff. 

41 BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 23. Juni 2010 - 2 BvR 2559/08 -, Rn. 16, 
https://www.bverfg.de/e/rs20100623_2bvr255908.html. 

https://www.bverfg.de/e/rs20100623_2bvr255908.html
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1949 zeigt, dass der demokratische Gesetzgeber sich die Norm in ihrer geltenden Fassung zu 
eigen gemacht hat.“42 

Im hiesigen Fall ist die nationalsozialistische Änderung im ABG – im Gegensatz zum Untreue-
Tatbestand – lediglich bruchteilhaft wiederzuerkennen. Eine Befassung des Bundestags im Sinne 
einer Neufassung des ganzen Bergrechts und damit des gesamten Rechtskontextes in den Jahren 
1977 bis 1980 liegt hier ebenso vor. Die Normen sind im rechtsstaatlichen Verfahrenskontext zu-
dem ganz anders eingebettet und anzuwenden als zu Zeiten ihrer Ursprünge.  

Dessen ungeachtet bleibt es dem Gesetzgeber unbenommen, aus dem Nationalsozialismus stam-
mende Tatbestände auch aus nicht-juristischen Gründen ändern. 

5. Exkurs: Garzweiler-Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2013 

5.1. Erfordernis der Gesamtabwägung 

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat sich in der Entscheidung zum Braunkohleta-
gebau Garzweiler II43 vom 17. Dezember 2013 mit verschiedenen Aspekten der Grundabtretung 
nach dem BBergG auseinandergesetzt.  Das Gericht entschied über mehrere Anträge. Zum einen 
wehrte sich ein Eigentümer mit einer Verfassungsbeschwerde gegen den Bescheid zur Zulassung 
des Rahmenbetriebsplans von dem Tagebau Garzweiler des Bergamts Düren sowie die den Be-
scheid bestätigenden behördlichen und verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen. Diese hatten 
die Enteignung des Klägers hinsichtlich seines Grundstücks, das mit seinem Wohngebäude be-
baut war, bestätigt. Zum anderen wehrte sich der BUND-NRW (ein anerkannter und damit klage-
befugter Naturschutzverband) mit einer Verfassungsbeschwerde gegen den Grundabtretungsbe-
schluss der Bezirksregierung Arnsberg und die ihn bestätigenden Gerichtsentscheidungen.  

Das BVerfG stellte im Urteil fest: „Gemessen an dem an die Verfassungsmäßigkeit einer Enteig-
nung anzulegenden Maßstab aus Art. 14 Abs. 3 GG […] erweist sich die rechtliche Grundlage zur 
Enteignung in §§ 77 und 79 BBergG in dem hier entscheidungserheblichen Umfang als verfas-
sungsgemäß; defizitär ist allerdings die Ausgestaltung des Bundesberggesetzes im Hinblick auf 
die für einen Tagebau gebotene Gesamtabwägung und auf einen effektiven Rechtsschutz in Groß-
verfahren dieser Art.“44 

Das BVerfG hat in dem Urteil die Verfassungskonformität der §§ 77 und 79 BBergG festgestellt. 
Jedoch muss insbesondere § 79 Abs. 1 BBergG verfassungskonform ausgelegt werden. Dies führt 
dazu, dass die dort genannten Gründe des Allgemeinwohls als abschließende Aufzählung ver-
standen werden müssen. Verstünde man die Aufzählung durch die Einleitung mit dem Wort 
„insbesondere“ als nicht abschließend, so würde der Verwaltung die Feststellung weiterer 

 

42 BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 23. Juni 2010 - 2 BvR 2559/08 -, Rn. 88, 
https://www.bverfg.de/e/rs20100623_2bvr255908.html (Hervorhebungen durch Autorin). 

43 BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 2013 - 1 BvR 3139/08, https://www.bverfg.de/e/rs20131217_1bvr313908.html 
(alle Hervorhebungen im Folgenden durch Autorin). 

44 BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 2013 - 1 BvR 3139/08 -, Rn. 159, 
https://www.bverfg.de/e/rs20131217_1bvr313908.html. 

https://www.bverfg.de/e/rs20100623_2bvr255908.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2013/12/rs20131217_1bvr313908.html
https://www.bverfg.de/e/rs20131217_1bvr313908.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2013/12/rs20131217_1bvr313908.html
https://www.bverfg.de/e/rs20131217_1bvr313908.html
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Gründe obliegen. „In einer solch weiten Deutung wäre die Bestimmung mit dem Grundgesetz 
nicht vereinbar.“45 Sie würde nämlich den Gesetzesvorbehalt aus Art. 14 Abs. 3 S. 2 GG verlet-
zen.46 

Das BVerfG stellt zu der sich aus § 79 Abs. 1 BBergG ergebenden Gesamtabwägung im Urteil fest: 
„In dieser Gesamtabwägung ist auf der einen Seite zu werten und zu würdigen, ob und inwie-
weit das jeweilige Vorhaben das Gemeinwohlziel zu fördern in der Lage ist, wobei die grund-
sätzliche ‚Enteignungswürdigkeit‘ des verfolgten gemeinen Wohls bereits durch den Gesetzgeber 
vorgegeben wird […]. Dem sind auf der anderen Seite nicht nur die durch das Vorhaben nachtei-
lig betroffenen privaten Rechtspositionen in ihrer Gesamtheit, sondern auch die ihm entgegen-
stehenden öffentlichen Belange gegenüberzustellen. Ein Vorhaben dient damit nicht dem Wohl 
der Allgemeinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG, wenn die Gesamtabwägung ergibt, dass 
die durch das Vorhaben beeinträchtigten öffentlichen und privaten Belange die für das Vorhaben 
sprechenden Gemeinwohlgründe überwiegen. In diesem Fall muss der Eigentümer die Enteig-
nung nicht hinnehmen.“47 

5.2. Rechtzeitiger Rechtsschutz 

Das BVerfG stellte darüber hinaus zum effektiven Rechtsschutz in dem Urteil fest: „Die gesetzli-
che Ausgestaltung der Rechtsschutzmöglichkeiten gegen bergrechtliche Gewinnungsbetriebe in 
der für den Beschwerdeführer damals noch maßgeblichen Auslegung durch die Verwaltungsge-
richte vor dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29. Juni 2006 (BVerwGE 126, 205) ge-
nügte jedenfalls für Braunkohlentagebaue nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen an 
effektiven Rechtsschutz (1), da sie den Eigentumsbetroffenen eine Klagemöglichkeit erst gegen 
die Enteignungsentscheidung und damit zu spät eröffnete (2).“48 

„Effektiver Rechtsschutz verlangt auch rechtzeitigen Rechtsschutz. Der Bürger hat einen An-
spruch darauf, dass ihm vor der Schaffung vollendeter Tatsachen Rechtsschutz gegen belastende 
Hoheitsakte eröffnet ist (vgl. BVerfGE 37, 150 <153>; 93, 1 <13>). Baut eine Enteignung auf be-
hördlichen Vorentscheidungen auf, die einer gerichtlichen Kontrolle noch nicht zugänglich wa-
ren, verlangt die aus Art. 14 Abs. 1 GG abgeleitete Garantie effektiven Rechtsschutzes, dass mit 
der Anfechtung der Enteignung auch diese Vorentscheidungen einer umfassenden gerichtlichen 
Überprüfung unterzogen werden können. Andernfalls müssten betroffene Eigentümer Eingriffe in 
ihr Grundrecht aufgrund behördlicher (Vor-)Entscheidungen hinnehmen, gegen die ihnen 

 

45 BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 2013 - 1 BvR 3139/08 -, Rn. 198, 
https://www.bverfg.de/e/rs20131217_1bvr313908.html. 

46 BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 2013 - 1 BvR 3139/08 -, Rn. 197 ff., 
https://www.bverfg.de/e/rs20131217_1bvr313908.html. 

47 BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 2013 - 1 BvR 3139/08 -, Rn. 188 f., 
https://www.bverfg.de/e/rs20131217_1bvr313908.html. 

48 BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 2013 - 1 BvR 3139/08 -, Rn. 219, 
https://www.bverfg.de/e/rs20131217_1bvr313908.html. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2013/12/rs20131217_1bvr313908.html
https://www.bverfg.de/e/rs20131217_1bvr313908.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2013/12/rs20131217_1bvr313908.html
https://www.bverfg.de/e/rs20131217_1bvr313908.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2013/12/rs20131217_1bvr313908.html
https://www.bverfg.de/e/rs20131217_1bvr313908.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2013/12/rs20131217_1bvr313908.html
https://www.bverfg.de/e/rs20131217_1bvr313908.html
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Rechtsschutz gänzlich versagt geblieben wäre. Das wäre mit der Garantie effektiven Rechtsschut-
zes nicht vereinbar.“49 

6. Anhang: Tabellarische Gegenüberstellung von ABG und BBergG zur Grundabtretung 
(ohne die Änderung von 1937) 

Allgemeines Berggesetz für die Preußischen 
Staaten vom 24. Juni 1865 (Gesetz-Sammlung 
für die Königlichen Preußischen Staaten Nr. 
30, ausgegeben am 19. Juli 1865) 

Bundesberggesetz vom 13. August 1980 (BGBl. 
I S. 1310), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
88) geändert worden ist 

Fünfter Titel 

Erster Abschnitt 

Von der Grundabtretung 

 

§ 135 

Ist für den Betrieb des Bergbaues und zwar zu 
den Grubenbauen selbst, zu Halden-, Ablade- 
und Niederlageplätzen, Wegen, Eisenbahnen, 
Kanälen, Maschinenanlagen, Wasserläufen, 
Teichen, Hülfsbauten, Zechenhäusern, und an-
deren für Betriebszwecke bestimmten Tagege-
bäuden, Anlagen und Vorrichtungen, zu den 
im § 58 bezeichneten Aufbereitungsanstalten, 
sowie zu Soolleitungen und Soolbehältern die 
Benutzung eines fremden Grundstücks 
nothwendig, so muß der Grundbesitzer, er sei 
Eigenthümer oder Nutzungsberechtigter, das-
selbe an den Berkwerksbesitzer abtreten. 

 

Siebenter Teil 

Bergbau und Grundbesitz, Öffentliche Ver-
kehrsanlagen 

Erstes Kapitel 

Grundabtretung 

§ 77 Zweck der Grundabtretung 

(1) Nach den Vorschriften dieses Kapitels kann 
auf Antrag des Unternehmers eine Grundabtre-
tung durchgeführt werden, soweit für die Er-
richtung oder Führung eines Gewinnungsbe-
triebes oder Aufbereitungsbetriebes einschließ-
lich der dazugehörigen, in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 
3 bezeichneten Tätigkeiten und Einrichtungen 
die Benutzung eines Grundstücks notwendig 
ist. 

(2) Die Benutzung ist insbesondere dann not-
wendig, wenn das Vorhaben einer technisch 
und wirtschaftlich sachgemäßen Betriebspla-
nung oder Betriebsführung entspricht und die 
Bereitstellung von Grundstücken des Unter-
nehmers für diesen Zweck nicht möglich oder 
deshalb nicht zumutbar ist, weil die Benutzung 
solcher Grundstücke für andere Zwecke der in 
Absatz 1 bezeichneten Art unerläßlich ist. 

 

49 BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 2013 - 1 BvR 3139/08 -, Rn. 220 f., 
https://www.bverfg.de/e/rs20131217_1bvr313908.html. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2013/12/rs20131217_1bvr313908.html
https://www.bverfg.de/e/rs20131217_1bvr313908.html
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Allgemeines Berggesetz für die Preußischen 
Staaten vom 24. Juni 1865 (Gesetz-Sammlung 
für die Königlichen Preußischen Staaten Nr. 
30, ausgegeben am 19. Juli 1865) 

Bundesberggesetz vom 13. August 1980 (BGBl. 
I S. 1310), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
88) geändert worden ist 

(3) Vorschriften über die Enteignung zu ande-
ren als den in Absatz 1 bezeichneten Zwecken 
bleiben unberührt. 

 

 § 78 Gegenstand der Grundabtretung 

Durch Grundabtretung können 

1. 

das Eigentum einschließlich aus § 34 sich erge-
bender Befugnisse, der Besitz und dingliche 
Rechte an Grundstücken, 

2. 

persönliche Rechte, die zum Erwerb, zum Be-
sitz oder zur Nutzung von Grundstücken be-
rechtigen oder deren Benutzung beschränken, 

entzogen, übertragen, geändert, mit einem 
dinglichen Recht belastet oder sonst be-
schränkt werden. 

§ 136 

Die Abtretung darf nur aus überwiegenden 
Gründen des öffentlichen Interesses versagt 
werden. 

 

 

 

 

 

 

§ 79 Voraussetzungen für die Zulässigkeit der 
Grundabtretung 

(1) Die Grundabtretung ist im einzelnen Falle 
zulässig, wenn sie dem Wohle der Allgemein-
heit dient, insbesondere die Versorgung des 
Marktes mit Rohstoffen, die Erhaltung der Ar-
beitsplätze im Bergbau, der Bestand oder die 
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur oder der 
sinnvolle und planmäßige Abbau der Lager-
stätte gesichert werden sollen, und der Grund-
abtretungszweck unter Beachtung der 
Standortgebundenheit des Gewinnungsbetrie-
bes auf andere zumutbare Weise nicht erreicht 
werden kann. 

(2) Die Grundabtretung setzt voraus, daß der 
Grundabtretungsbegünstigte 
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Zur Abtretung des mit Wohn-, Wirthschafts- 
oder Fabrikgebäude bebauten Grund und Bo-
dens und der damit in Verbindung stehenden 
eingefriedigten Hofräume kann der Grundbesit-
zer gegen seinen Willen niemals angehalten 
werden. 

 

1. 

 

sich ernsthaft 

a) 

um den freihändigen Erwerb des Grundstücks 
zu angemessenen Bedingungen, insbesondere, 
soweit ihm dies möglich und zumutbar ist, un-
ter Angebot geeigneter anderer Grundstücke 
aus dem eigenen Vermögen, oder 

b) 

um die Vereinbarung eines für die Durchfüh-
rung des Vorhabens ausreichenden Nutzungs-
verhältnisses zu angemessenen Bedingungen 

vergeblich bemüht hat und 

2. 

glaubhaft macht, daß das Grundstück inner-
halb angemessener Frist zu dem vorgesehenen 
Zweck verwendet werden wird. 

(3) Die Abtretung eines Grundstücks, das be-
baut ist oder mit einem bebauten Grundstück 
in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang 
steht und eingefriedet ist, setzt ferner die Zu-
stimmung der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde voraus. Die Zustimmung darf nur aus 
überwiegenden öffentlichen Interessen unter 
Berücksichtigung der Standortgebundenheit 
des Vorhabens erteilt werden. 

 

 

 

§ 81 Umfang der Grundabtretung 

(1) Die Grundabtretung darf nur in dem Um-
fang durchgeführt werden, in dem sie zur 
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Verwirklichung des Grundabtretungszweckes 
erforderlich ist. Die Frist, innerhalb der der 
Grundabtretungszweck verwirklicht werden 
muß, ist von der zuständigen Behörde festzu-
setzen. 

(2) Die Entziehung des Eigentums an Grund-
stücken ist nur zulässig, wenn 

1. 

die Grundstücke bebaut sind oder mit bebau-
ten Grundstücken in unmittelbarem räumli-
chem Zusammenhang stehen und eingefriedet 
sind, 

2. 

im Zeitpunkt der Grundabtretung damit zu 
rechnen ist, daß die Grundstücke auf Grund 
behördlich angeordneter Maßnahmen zur Wie-
dernutzbarmachung der Oberfläche eine Wert-
steigerung erfahren werden oder 

3. 

der Eigentümer die Entziehung des Eigentums 
nach § 82 verlangt. 

Reicht in den in Satz 1 Nr. 1 genannten Fällen 
die Belastung des Eigentums an Grundstücken 
mit einem dinglichen Nutzungsrecht zur Ver-
wirklichung des Grundabtretungszweckes aus, 
so ist die Grundabtretung hierauf zu beschrän-
ken. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 ist die 
Entziehung des Eigentums nicht zulässig, 
wenn der Eigentümer sich verpflichtet, nach 
Beendigung der Benutzung des Grundstücks 
die durch die Maßnahme zur Wiedernutzbar-
machung der Oberfläche eingetretene Werter-
höhung in Geld auszugleichen. 
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§ 137 

Der Bergwerksbesitzer ist verpflichtet, dem 
Grundbesitzer für die entzogene Nutzung jähr-
lich im Voraus vollständige Entschädigung zu 
leisten und das Grundstück nach beendigter 
Benutzung zurückzugeben. 

[…] 

(3) Der Grundabtretungsbegünstigte ist, soweit 
nicht die Entziehung des Eigentums an einem 
Grundstück oder einer in § 82 Abs. 5 bezeich-
neten Sache Gegenstand der Grundabtretung 
ist, verpflichtet, nach Beendigung der Benut-
zung der abgetretenen Sachen zu dem vorgese-
henen Zweck oder, wenn das Grundstück da-
nach einem Zweck zugeführt wird, der eine 
Grundabtretung rechtfertigen würde, nach Be-
endigung der Benutzung zu diesem Zweck, 

1. 

den Zustand des Grundstücks oder der Sachen 
in dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Grundabtretung wiederherzustellen, es sei 
denn, daß die Wiederherstellung mit unzumut-
baren Aufwendungen verbunden oder eine 
vom früheren Zustand abweichende Anord-
nung der zuständigen Behörde zur Wie-
dernutzbarmachung der Oberfläche erlassen 
worden ist und 

2. 

den abgetretenen Gegenstand dem betroffenen 
Grundabtretungspflichtigen wieder zur Verfü-
gung zu stellen. 

 

§ 139 

Wenn ein Grundstück durch die Abtretung ein-
zelner Theile so  

zerstückelt werden würde, daß die übrig blei-
benden Theile nicht mehr zweckmäßig be-
nutzt werden können, so muß auch für letztere 
die jährliche Entschädigung (§ 137) auf Ver-
langen des Grundbesitzers von dem Bergwerks-
besitzer geleistet werden. 

§ 82 Ausdehnung der Grundabtretung 

(1) In den in § 81 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 genannten 
Fällen kann der Eigentümer anstelle einer an-
deren beantragten Form der Grundabtretung 
die Entziehung des Eigentums verlangen. 

(2) Der Eigentümer kann ferner die Entziehung 
des Eigentums an einem Grundstück verlan-
gen, soweit eine andere Form der Grundabtre-
tung für ihn unbillig ist. 
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Unter derselben Voraussetzung kann der Ei-
genthümer eines solchen Grundstücks verlan-
gen, daß der Bergwerksbesitzer das Eigenthum 
des ganzen Grundstücks erwirbt. 

 

(3) Soll ein Grundstück oder ein räumlich oder 
wirtschaftlich zusammenhängender Grundbe-
sitz nur zur einem Teil Gegenstand der 
Grundabtretung werden, so kann der Eigentü-
mer die Ausdehnung der Grundabtretung auf 
das Restgrundstück oder den Restbesitz inso-
weit verlangen, als das Restgrundstück oder 
der Restbesitz nicht mehr in angemessenem 
Umfang baulich oder wirtschaftlich genutzt 
werden kann. 

§ 137 

Der Bergwerksbesitzer ist verpflichtet, dem 
Grundbesitzer für die entzogene Nutzung jähr-
lich im Voraus vollständige Entschädigung zu 
leisten und das Grundstück nach beendigter 
Benutzung zurückzugeben. 

Tritt durch die Benutzung eine Werthvermin-
derung des Grundstücks ein, so muß der Berg-
werksbesitzer bei der Rückgabe den Minder-
werth ersetzen. 

Für die Erfüllung dieser Verpflichtung kann 
der Grundbesitzer schon bei der Abtretung des 
Grundstücks die Bestellung einer angemesse-
nen Kaution von dem Bergwerksbesitzer ver-
langen. Auch ist der Eigenthümer des Grund-
stücks in diesem Falle zu fordern berechtigt, 
daß der Bergwerksbesitzer, statt den Minder-
werth zu ersetzen, das Eigenthum des Grund-
stücks erwirbt. 

 

§ 138 

Wenn feststeht, daß die Benutzung des Grund-
stücks länger als drei Jahre dauern wird, oder 
wenn die Benutzung nach Ablauf von drei Jah-
ren noch fortdauert, so kann der 

§ 84 Entschädigungsgrundsätze 

(1) Für die Grundabtretung ist eine Entschädi-
gung zu leisten. 

(2) Die Entschädigung wird gewährt für 

1. 

den durch die Grundabtretung eintretenden 
Rechtsverlust, 

2. 

andere durch die Grundabtretung eintretende 
Vermögensnachteile. 

(3) Entschädigung kann verlangen, wer in sei-
nem Recht durch die Grundabtretung beein-
trächtigt wird und dadurch einen Vermögens-
nachteil erleidet (Entschädigungsberechtigter). 
Zur Leistung der Entschädigung ist der Grund-
abtretungsbegünstigte verpflichtet (Entschädi-
gungsverpflichteter). 

(4) Die Entschädigung ist in Geld festzusetzen. 
Sie ist in einem einmaligen Betrag zu leisten, 
soweit in § 89 nichts anderes bestimmt ist. Ein-
malige Entschädigungsbeträge sind mit zwei 
vom Hundert über dem Basiszinssatz nach § 
247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs jährlich von 
dem Zeitpunkt an zu verzinsen, in dem die 
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Grundeigenthümer verlangen, daß der Berg-
werksbesitzer das Eigenthum des Grundstücks 
erwirbt. 

 

§ 141 

Wegen aller zu Zwecken des Bergbaubetriebes 
veräußerten Theile von Grundstücken findet 
ein Vorkaufs- und Wiederkaufsrecht statt, 
wenn in der Folge das Grundstück zu den 
Zwecken des Bergbaues entbehrlich wird. 

Das Vorkaufs- und Wiederkaufsrecht steht dem 
zeitigen Eigenthümer des durch die ursprüngli-
che Veräußerung verkleinerten Grundstücks 
nach denselben gesetzlichen Grundsätzen zu, 
welche in dieser Beziehung zu den Eisenbahn-
gesellschaften gegenüber gelten. 

 

§ 142 

Können die Betheiligten sich in den Fällen der 
§§ 135 bis 139 über die Grundabtretung nicht 
gütlich einigen, so erfolgt die Entscheidung 
darüber, ob, in welchem Umfange und unter 
welchen Bedingungen der Grundbesitzer zur 
Abtretung des Grundstücks oder der Berg-
werksbesitzer zum Erwerbe des Eigenthums 
verpflichtet ist, durch einen gemeinschaftli-
chen Beschluß des Oberbergamts und der Re-
gierung. 

 

zuständige Behörde über den Grundabtretungs-
antrag entscheidet. Im Falle der vorzeitigen Be-
sitzeinweisung ist der Zeitpunkt maßgebend, 
in dem diese wirksam wird. Die Sätze 1 bis 4 
gelten nicht, soweit sich der Entschädigungs-
berechtigte und der Entschädigungsverpflich-
tete über eine andere Art der Entschädigung ei-
nigen. 

(5) Für die Bemessung der Entschädigung ist 
der Zustand des Gegenstandes der Grundabtre-
tung in dem Zeitpunkt maßgebend, in dem die 
zuständige Behörde über den Grundabtretungs-
antrag entscheidet. In den Fällen der vorzeiti-
gen Besitzeinweisung ist der Zustand in dem 
Zeitpunkt maßgebend, in dem diese wirksam 
wird. 

§ 89 Entschädigungsleistung 

[…] 

(4) Lassen sich im Zeitpunkt der Entscheidung 
über die Grundabtretung Vermögensnachteile 
nicht abschätzen, so kann die zuständige Be-
hörde auf Antrag des Entschädigungsberechtig-
ten anordnen, daß der Entschädigungspflich-
tige Sicherheit zu leisten hat. Über die Frei-
gabe einer Sicherheit entscheidet die zustän-
dige Behörde. 

 

§ 140 

Bei der zwangsweisen Abtretung oder Erwer-
bung eines Grunstücks zu einer bergbaulichen 
Anlage kommen diejenigen Wertherhöhungen, 

§ 90 Wertänderungen, Veränderungen, Be-
gründung neuer Rechtsverhältnisse 
 
(1) Bei der Festsetzung der Entschädigung 
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welche das Grundstück erst in Folge dieser 
Anlage erhält, bei der Entschädigung nicht in 
Anschlag. 

 

bleiben folgende Wertänderungen unberück-
sichtigt: 

1. 

Werterhöhungen, die ausschließlich infolge 
des Gewinnungs- oder Aufbereitungsbetriebes 
eingetreten sind, zu dessen Gunsten die 
Grundabtretung durchgeführt wird, 

[…] 

§ 143 

[…] 

Die Ermittlung der für die vorübergehende Be-
nutzung des Grundstücks oder für die Abtre-
tung des Eigenthums zu leistenden vollständi-
gen Entschädigung, sowie der im § 137 er-
wähnten Kaution liegt beim Mangel einer güt-
lichen Einigung der Betheiligten ebenfalls den 
Kommissarien ob. 

[…] 

§ 144 

Der Beschluß, durch welchen die zwangsweise 
Abtretung oder Erwerbung eines Grundstücks 
ausgesprochen wird, muß das Grundstück ge-
nau bezeichnen, die dem Grundbesitzer zu 
leistende Entschädigung, beziehungsweise 
Kaution festsetzen und die sonstigen Bedin-
gungen der Abtretung oder Erwerbung enthal-
ten. 

 

 

 

§ 92 Ausführung der Grundabtretung 

(1) Die Ausführung einer Grundabtretung ist 
nur zulässig, wenn die Entscheidung über den 
Antrag nach § 77 unanfechtbar geworden ist 
und der Grundabtretungsbegünstigte 

1. 

bei Festsetzung einer Entschädigung in einem 
einmaligen Betrag die Entschädigung gezahlt 
oder zulässigerweise unter Verzicht auf das 
Recht der Rücknahme hinterlegt hat, 

2. 

bei Festsetzung einer Entschädigung in wieder-
kehrenden Leistungen die erste Rate gezahlt 
oder zulässigerweise unter Verzicht auf das 
Recht der Rücknahme hinterlegt und für wei-
tere drei Raten angemessene Sicherheit geleis-
tet hat. 

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Entschei-
dung nach § 91 unanfechtbar geworden ist; in 
diesem Fall kann die zuständige Behörde auf 
Antrag des Entschädigungsberechtigten die 
Ausführung der Grundabtretung davon abhän-
gig machen, daß der Grundabtretungsbegüns-
tigte zusätzlich für einen angemessenen Betrag 
Sicherheit leistet. Einer unanfechtbaren 
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§ 146 
Durch Beschreitung des Rechtsweges wird, 
wenn dieselbe nur wegen der Festsetzung der 
Entschädigung oder Kaution erfolgt, die Besitz-
nahme des Grundstücks nicht aufgehalten, vo-
rausgesetzt, daß die festgesetzte Entschädigung 
an den Berechtigten gezahlt oder bei verwei-
gerter Annahme gerichtlich deponirt, desglei-
chen die gerichtliche Deposition der festgesetz-
ten Kaution geschehen ist. 

 

 

 

§ 143 

Vor der Entscheidung müssen beide Theile ge-
hört und die Verhältnisse durch Kommissarien 
der beiden entscheidenden Behörden an Ort 
und Stelle untersucht werden. 

[…] 

Entscheidung über einen Antrag nach § 77 
steht eine Einigung der Beteiligten im Verfah-
ren gleich, wenn die Einigung durch eine Nie-
derschrift von der zuständigen Behörde beur-
kundet worden ist. Mit Beginn des von der zu-
ständigen Behörde festzusetzenden Tages wird 
der bisherige Rechtszustand durch den in der 
Entscheidung über die Grundabtretung geregel-
ten Rechtszustand ersetzt. 

(2) Wird die Entscheidung über die Grundab-
tretung nur wegen der Höhe der Entschädi-
gung von einem oder mehreren Entschädi-
gungsberechtigten angefochten, so kann die zu-
ständige Behörde auf Antrag des Grundabtre-
tungsbegünstigten die vorzeitige Ausführung 
der Grundabtretung anordnen, wenn eine von 
ihr zur Sicherung der Ansprüche der Anfech-
tenden für erforderlich erachtete Sicherheit ge-
leistet ist und im übrigen die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 vorliegen. Über die Freigabe ei-
ner gestellten Sicherheit entscheidet die zu-
ständige Behörde. 

[…] 

§ 105 Verfahren 

Auf die Grundabtretung sind, soweit sich aus 
diesem Kapitel nichts anderes ergibt, die Vor-
schriften über das förmliche Verwaltungsver-
fahren nach Teil V Abschnitt 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes anzuwenden. 

§ 66 Verpflichtung zur Anhörung von Beteilig-
ten VwVfG 

(1) Im förmlichen Verwaltungsverfahren ist 
den Beteiligten Gelegenheit zu geben, sich vor 
der Entscheidung zu äußern. 

[…] 
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